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Ukraine, Uruguays, der Vereinigten Republik Tansania, Vietnams und Zyperns gemäß Regel 37 seiner 

vorläufigen Geschäftsordnung einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des folgenden Punktes teil-

zunehmen: 

„Friedenssicherungseinsätze der Vereinten Nationen 

Jüngste Trends 

Schreiben des Ständigen Vertreters der Russischen Föderation bei den Vereinten Nationen an den 

Generalsekretär, datiert vom 1. Juni 2014 (S/2014/384)“. 

 Auf derselben Sitzung beschloss der Rat außerdem, Herrn Thomas Mayr-Harting, den Leiter der De-

legation der Europäischen Union bei den Vereinten Nationen, gemäß Regel 39 seiner vorläufigen Ge-

schäftsordnung zur Teilnahme einzuladen. 

 Auf seiner 7228. Sitzung am 28. Juli 2014 beschloss der Rat, die Vertreter Ägyptens, Armeniens, 

Brasiliens, Deutschlands, Estlands (Minister für auswärtige Angelegenheiten), Fidschis, Georgiens, Guate-

malas, Indiens, Indonesiens, Irlands, Italiens, Japans, Malawis, Malaysias, Marokkos, Neuseelands, Paki-

stans (Minister für auswärtige Angelegenheiten und Sonderassistent des Premierministers), der Philippinen, 

Rumäniens, Schwedens, Simbabwes, Spaniens, Thailands und der Türkei gemäß Regel 37 seiner vorläufi-

gen Geschäftsordnung einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des folgenden Punktes teilzuneh-

men: 

„Friedenssicherungseinsätze der Vereinten Nationen 

Die Vereinten Nationen, ����
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 entschlossen, die zentrale Rolle der Vereinten Nationen bei der Friedenssicherung zu stärken und 

sicherzustellen, dass das durch die Charta errichtete System der kollektiven Sicherheit wirksam funktio-

niert, und es begrüßend, dass der Generalsekretär eine umfassende Überprüfung der Friedenssicherungstä-

tigkeiten der Vereinten Nationen angekündigt hat, 

 erneut erklärend, dass die Achtung der Grundprinzipien der Friedenssicherung, darunter die Zustim-

mung der Parteien, die Unparteilichkeit und die Nichtanwendung von Gewalt außer zur Selbstverteidigung 

und zur Verteidigung des Mandats, für den Erfolg der Friedenssicherungseinsätze unerlässlich ist, 

 in der Erkenntnis
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